
Zeitraum

Vergütung für 

Mehrmengen 

ct/kWh

Entgelt für 

Mindermengen 

ct/kWh

Januar 07 1,08 5,40

Februar 07 1,03 5,17

März 07 1,01 5,03

April 07 0,98 4,88

Mai 07 0,94 4,72

Juni 07 0,94 4,70

Juli 07 0,96 4,78

August 07 0,96 4,79

September 07 0,97 4,83

Oktober 07 0,99 4,93

November 07 1,03 5,16

Dezember 07 1,06 5,31

E.ON Hanse AG 

Preisblatt Gas - MMM
Entgelt für Mehr- und Mindermengen gemäß § 20 Abs. 1b EnWG

Der Referenzpreis in ct/kWh basiert 

auf dem vom Bundesamt für 

Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 

veröffentlichten Grenzübergangspreis 

in Euro/TJ.

Preisregelung

Die Preise verstehen sich zuzüglich 

der gesetzlichen Umsatzsteuer von 

derzeit 19%.

Die Angaben dienen zur allgemeinen 

Information, Anpassungen und Irrtümer 

bleiben vorbehalten. 

Mehr-/ oder Mindermengen ergeben 

sich aus der Differenz zwischen den 

für einen Zählpunkt für einen 

Zeitraum vom Ausspeisenetzbetreiber 

an den Bilanzkreisnetzbetreiber 

gemeldete bilanzkreisrelevanten 

Allokationsdaten abzüglich des 

Verbrauchs des jeweiligen 

Zählpunktes für diesen Zeitraum.

Unterschreitet die Summe der in 

einem Zeitraum tatsächlich 

entnommenen Arbeit die Summe der 

Arbeit, die für einen Zeitraum vom 

Ausspeisenetzbetreiber an den 

Bilanzkreisnetzbetreiber gemeldete 

bilanzkreisrelevanten 

Allokationsdatenden (ungewollte 

Mehrmenge), so vergütet der 

Ausspeisenetzbetreiber dem 

Transportkunden diese 

Differenzmenge mit dem 0,5-fachen 

des Referenzpreises.

Überschreitet die Summe der in 

einem Zeitraum tatsächlich 

entnommenen Arbeit die Summe der 

Arbeit, die für einen Zeitraum vom 

Ausspeisenetzbetreiber an den 

Bilanzkreisnetzbetreiber gemeldete 

bilanzkreisrelevanten 

Allokationsdatenden (ungewollte 

Mindermenge), so vergütet der 

Transporkunde dem 

Ausspeisenetzbetreiber diese 

Differenzmenge mit dem 2,5-fachen 

des Referenzpreises.


